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ekn Veränderung fürgangen/inwelchem Fall die AußständL/somehr/
alsvon brey Jahren herrühren / nicht bey dem gegenwärtigen Inha¬
ber / oder seiner Fechsnung / sondern bey dem vorigen einzubringen/
und solle ein jeder Berghold / die Veränderung bey dem Berg -Herrn
gewißlichen anmelden / der Berg-Herr aber solches ohne Tax surmer-
clen zu lassen schuldig seyn.

§5.
Es ist niemandzugelassen/ solle auch weder vom Zehendt - Bergs

«och Grund -Herrn nicht gestattetwerden / auß Aeckern/ Wisen/oder
Waiden / welchenicht wenigistvor zwaintzig Jahren Weingarten ge¬
wesen / neue Weingarts Grössten / und Sätz zu machen / es sey m der
Ebne/ Höche / oder Gebürg / nirgend außgenommen/ und da sich je¬
mand dessen unterstehen wurde / soll derselbe von jeglichem Vier«
Weingarten umb Zehen Gulden Reinisch/ unnachläßlich gestrafft:
und nichts destowenigerdie gemachte neue Grössten von Stund an/
wieder außgerott/ und vertilget werden ; was aber vorzwamtzig Jah¬
ren ein Weingartengcwesen/und hernach in Abbauw/undVerödung
kommen / mag wohl wiederumbzu einemWeingarten erhebt / und
gebawet werden.

§ * O«

In übrigen lassen Wir es bey Unsern / und Unserer Vorfahrer
iüngst außgangenen Zehendt - Bergrecht - und Weingarts - Ordnun¬
gen / so lang / und viel selbi ge von Uns / oder Unsern Nachkommen/
nach Gelegenheit künfftiger Zeiten / und Jahren / nicht verändert
werden/ allerdings verbleiben / denen auch von mänmglich bey Vers
meydung deren darinnen auffgesetzten Straffen / gehorsambist nach-
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§. l.

In diesem Unserm Ertz -Hertzogthumb Oesterreich unter der EnnS
würdet für ein Leib -Geding verstanden/ und gehalten / wann jemand
sein- aigenesligent -behaust-odcrunbehaustesGuet/undGrund/nicht
auffcwig / nochallerdings erblich / sondern allein auffgewisse Jahr /
und Leib/ umb ein Jährliches gewisses Gcld/Trayd/ Wein/ oder an¬
dern Zinß / oderauch auff dritten / halben- oder vierten Theil deß
Jährlichen Gewächs/ verlast / welches dann inder Lonernkenten
Willkür stehet / wie fie sich in einem / und andern destwcgen mit einan¬
der vergleichen / dabey eö auch gelassen werden solle.

§ . 2 .
Die Leib - Geding können Geistlich - und Weltlich - Mann - und

Weibs - auch Vogtbahr - und Unvogtbahren Persohnm verlassen
werden. M

Wann ein weltlichesGurt zweyen Eheleuthen / und ihren Erben
nach Leib-Gedings-Gerechtigkeit verlassen wird / ist solches alleinauff

als Kinder / und Enickcl/ zuverstehen ; da aber in dem Leib-Gedings

Wann ein Leib-Gedingauffzwey / drey/ oder mehrLeib beschiecht /
ob schon dieselben alle zu einer Zeit im Leben/ so haben sie doch nicht alle
mit einander zugleich/und unterschaidentlich / den Nutzen / und Ge¬
brauch/sondern allein einer/ nach dem andern/alfo daß der/so imLeib-
Ecdings -Briefferstlich vermeldet / dasselbe Guet sein lebenlang / und
nach seinem Todt/ erst die andern / auch nach einanderin gebührender
bedingter Ordnung / innen haben/ nutzen / und gebrauchenkönnen ; es
wäre dann ein anders in dem Leib - GedingS - Drieffaußtrucklichbe-

Nutzniessung kommen lassen ; entgegen da keiner mitNahmenbenennt/
sondern der Leib-Gedings-Brieff/ auff deß ersten Leib-GedingS»Wer-
ver/ und dessen Erben / oder auch weiters deren ErbenS Erben / jedoch

einer mehr Kinder verlassen/dieselben einer/nach dem andern/dem Al¬
ter nach/genieffen/undwann diese abgestorben / erst die Enickel glei¬
cherGestaltin der Ordnung / wie es ihre Eltern genossen / besitzen ; eS
wäredannSach/daß einervon ihren Eltern/ehedie Ordnung an ihne
kommen / gestorben / und also zum Genuß deß Leib , Gedingö / noch

nicht
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nicht gelangt wären / so solle alsdann solcher Enickel deß Zuris repiL-
sentÄtiokiixzu geniesten / und in die Ordnung der Luccellion , wie eö
seinem Vatter gebühret hätte/ einzutretten haben / es solle aber/so viel
Unsere Land -Leuth betrifft/ zu solcher LucLelllon in Leib -Gedingen /
so lang einer von deß Leib -Geding - Werbers / da er ein Manns - Per-
sohn / Männlichen Leibs -Erben / oder derselben Erbenö Erben lebet /
keine Weibs -Persohn zugelassen werden.

§ - 5-
> Es kan die erst-bedingte Ordnung hernach durch ben Fruchtniesser/

zu deßEygenthumbers/oder andern mit-Imcrellilten Leib-Gedingen/
Nachtheil / und Schaden / weder durch letzten Willen/ noch in ander
Weeg/verkehretwerden ; als zum Exempel / wann das Leib-Geding
auffden Vatter / Sohn / und Enickel verliehen / so kan der Vatter
seidiges denen Enickeln vor dem Sohn / nicht überlasten.

§. 6 .
Der Leib -Gedinger / solle den schuldigen Zinß dem Eigenthum¬

mer zuZeiten/undFristen/wie sie sich mit einander vergleichen/erlegen;
Wann aber derentwegen kcmVergleichung verhanden/soll er denIinß
zu Außgang jedesJahrs / von Dato deß geschlossenen Leib-Gedings/
bezahlen / und obschon immittels durch Schauer / Wassergüß / oder
andere Zufäll / er an dem Baw / oder Früchten Schaden empfienge /
wann anderst das Leib-Geding -Guet dardurch nicht gantz / und gar
hingenommen wird / ist er dannoch den Zinß völlig zu erlegenschuldig.

§ - 7 -
Ingleichcu soll er auch alle / von dem / ihme verlassenen Grund/

und Guet herrührende gemeine Anlagen / und Bürden / als Steur /
Bergrecht / Zehendt / und dergleichen/ ohne Entgeld deß Eigenthum¬
mers / Jährlich richtig machen / wann sie sich nicht eines andern auß«
trucklich verglichen.

§ . 8.
Gleichwie der Leib - Gedinger alles unversehenen Zufalls / Ge¬

fahr / undSchaden / dardurch sein Jährlicher Genuß geringcrt wird/
selbst zu entgelten/ also solle er/da entgegen ihm durchWassergüß/oder
in andere biüiche Weeg/dcmLeib-Geding etwas zustunde/ worauf ein
Mehr-und Besserung Jährlicher Nutzung folgte / so lang er das Leib«
Geding innen zu haben befuegt/dessen auch selbst zu gemessen haben.

§ . 9'
Der Eigenthumber mag in wehrendem Leib -Geding / auch ohne

Erinderung/ und Vorwiffen deß Leibs,Gedingers/eswäre dann der¬
selbe ein Bluetsfreund / ( deme die Anfaillunggemeinen Einstand-.

E Rechts
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Rechts nach / beschehen mäße ) sein / Hey dem Leib-Geding habendes
Eigenthumb einem andern wohlverkaufst« / verwechsle» / verschen¬
ken/ verheyrathen/ verpfänden/ verschaffen / und in all andere recht¬
licheWeeg ( jedoch denen Leib-Gedingern an ihremLeib -Gedingö-
Recht unnachtheilig) veräussern.

§ . io.
Was aber das Leib-Geding betrifft / kan selbiges dem Leib-Gedin-

ger / ohne sein Wissen/und Willen/ oder sonsten genugsambeVerwür-
ckung vor dessen Endschafft / weder durch OomrnÄ . noch letzten Wil¬
len/entzogen / noch auch von dem Eigenthumber / ob er schon seines
verlassenen Leib-Gedings/ nach beschlossenemVerlaß / über kurtz/vder
lang selbst bedürfftigwäre/wiederzuruckgenommenwerden.

'
§ . 11.

Hingegen kan der Leib-Gedinger / solch seine Leib-GedingS Ge»
rechtigkeit / ohne Vorwissen / und Bewilligungdeß EigenthumbcrS/
weder verkauffen / verschaffen / verwechsle» / verschcncken/verheyra¬
then / noch andern strers Leib-Gedingweiß überlassen / noch in einig
andere Weeg veräussern ; widrigen Falls er das Leib-Geding ver-
würckt haben / und dasselbe dem Eigenthumber alsobalden wider
haimbgefallen seyn solle ; es wäre dann die jenigePersohn worauffder-
lcyVerwendung von dem Leib-Gedinger geschicht/einMitbegriffener
deßLeib-Gedings / deme er seine Leib-Gedings -Gerechtigkcit / auch
ohne Vorwissen deß Eigenthumbers / zu übergeben/ Wohl befuegt.

§ . 12.
Also mag er auch die Jährlichen Frücht / wann er will/verkauffen/

und ist nicht schuldig / dieselbe/ dem Eigenthumber vorhero anzufail-
len/ und vor andern erfolgen zu lassen. Gleichfalls ist ihme Leib-Ge-
Linger zugelassen/seine Gerechtigkeit/auch ohne Vorwissen deß Eigen-
thumbers/Pfandt -undSatz -Weiß zu verschreiben/oder auch / sv lang
sein Gerechtigkeit wehret/einDienstbarkeit darauffzu machen/ und zu
gedulten ; doch alles künfftig dem Eigenthumber/ohne Nachtheil/und
Schaden. Das Leib-Geding aber / so sich mit deß Leib-Gedingers
Todtfall endet / kgn er durch letzten Willen niemandverschaffen / und
da es beschehe / ist es für sich selbst ungültig/ und solle dessen ungeacht/
das Leib-Geding entweder dem Eigenthumber / oder weme «s sonsten/
Vermög deß Leib-Geding -Brieffs gebühret/ zuefallen.

§> iZ.
Der Leib-Gedinger soll das / ihme verlassene behaust -oder unbe-

haustc Gurt / in der Güte /wie er cs empfangen/und da er sich mit dem
Eigenthumber destwegen nicht außtmcklich verglichen / selbiges bey

ge-
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gemeinen LandbräuchigenMitter « Gebäw erhalten / und / wann er es
über vorgehende Wahrnung nicht thäte / und das Guet in Abbaw
kommen ließe / so ist der Eigenthumber / selbiges auffvorgaugene Er-
kandtnus/rinzuziehen befuegt ; jedoch stehet einem / oder andern Theil
bevor / das Leib-gedingteGuet zur Zeit der An-und Abtrettung or¬
dentlich besichtigen / auch schätzen zu lassen / und wann sich befindet /
daß es auß Unfleiß / und Unachtsambkeit deß Jnnhabers schlechter
worden / ist der Leib -Gedings-Geniejser / dem Eigenthumber solchen
Schaden abzutragenschuldig.

§ . 14-
Wann der Leib -Gedinger den schuldigen Zinß zur bedingten Zelt

nicht entrichtet so mag der Eigenthumber das jenige vornehmen/waS
denen Grund -Herren im Anderten Buch von Gonri nLbcnDt . 14 . §>
12 . Item Tit . z . von der Grund -Obrigkeit § . 21 . K tcq . zugelaffen.

§ . 15.
Wann der letztere Leib/worauffdaSLeib -Geding gestanden / mit

Todt abgehet / solle eS / im Fall bey Auffrichtung deß Leib-GedingS/
destwegcn außtrucklichen nichts bedingt worden / desselben Jahrs
Fechsnung halber / also gehalten werden / daß nemblichen von Wein¬
gärten / Aeckern/unddergleichen/so ohne Menfchen-Hand/und Baw/
keine Frucht tragen/deß abgeleibten Erben die Fechsnung haben sollen/
wann sich der Todt-Fall nach ersten Weingart -Schnitt/oder der Feld-
Ansaat begeben ; wäre aber der Todt-Fall vorhero beschehen / so solle
dem Eigenthumber desselben Jahrs die Fechsnung bleiben . Von an¬
dern Gründen/ die ohne sondern Baw / und Juthun/ ihren Nutzen er¬
tragen / als Wisen/ Waid/ Obst- Gärten/ und dergleichen/ wann sich
vor Georgi derFall begibt/solle dieNutzung demEigenthumber ; wann
sich aber hernach der Fall zutrüge / deß Verstorbenen letzten Leib-Ge-
dings Erben verbleiben.

Wann dem Eigenthumber die Leib-Gedings-Gütter / auß Ver-
würckung deß Leib -Gedings / mit Recht zuerkennt worden / so hat
cs auch bey deme/was die Erkanntnuö wegen der Fechsnung gibt/sein
Verbleiben.

§ . 17.
Wann ein Leib -Geding durchTodt -Fall dem Eigenthumber haimb-

fallet / und er dasselbe weiter verlassen wolle / so ist er deß verstorbenen
Lcib-Gedingers -Erben / vor anderen zu verlassen / nicht schuldig / son¬
dern mag es seinem Gefallen nach weiter verlassen / oder selbst behal¬
ten / und sonsten/ wie ihme beliebet / als mit andern seinen ftey eigenen
Gütern/damit handle«. Er § . 18.
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§ . i8.

Die in Zeit deß Leib-Gedingers Innhabung / von ihme beschehes
m Besserung der Leib -GedingS-Güter betreffend / wann derenthalben
im Leib-GedingS Verlaß ichtes außdrucklich bedingtworden / solle es
demselben gemäß/damit gehalten werden / widrigen Falls aber ist der
Eigenthumber / wann ihme das Leib-Geding wieder heimfallet / von
Wein -Gärten / Aeckeren / Wißmathcn / und dergleichen Gründen / die
beschehene gemeine Besterung zu erstatten / nicht schuldig ; wann aber
der Leib -Gedinger darnebenS ein Oeden umbgeriffen / dardurchdie
Aecker/oderWein -Garten / mit neuen Grössten erweitert / oder sonst
dergleichen Vermehr -und Besserung fürgenommen / solle der Eigens
thumber sichdestwegen mit ihme / oder seinen Erben / nach billichen
Dingen/vergleichen / oder / welches zu seiner Wahl gestellt/ihnendies
selbe hinzugebrachte Vermehrung / frey bevor lassen / welcher aber ein
behaust-dd / oder bawfälliges Guet Leib -Geding Weiß annimbt / und
dasselbe wieder erhebt / und verbessert/ so ist der Eigenthumber / wann
eö gleich ohn sein Vorwissen geschehen / nach Außgang deß Leib-Ge¬
dings / die darein verwendte nothwendig-und nützliche Baw -Unko-
sten / nach billichen Dingen zu erstatten schuldig / e§ wäre dann zwi¬
schen ihme/und dem Leib-Gedinger ein anders abgeredet worden.

Wann ein Leib -Gedinger kein eigenthumblich Guet hat / so mögen
zwar seine Gläubiger ihre Bezahlung bey dem Leib-Geding suechen/
auch die gerichtlicheLxecmion , jedoch nur allein auffdie Nutz -Mes¬
sung seines Leib -Gedings / führen.

Wer Keundke Kitul /

Emnach Wir über das jenige / was Unse-
re Vorfahrer wegen der Gejaider / und
Jägerey / durch unterschiedliche Oene-
ralien / und Ordnungen / von Jett / zu

_ , _ Jetten publiciren lassen/anjetzoelnganß
neue Jäger - Ordnung auffgerichtet : Als wollen Wir
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